§ 23a
Entscheidung in Fragen der Anlagen- und Gewässerunterhaltung
(zu § 36 des Wasserhaushaltsgesetzes)

Die zuständige Behörde stellt im Streitfall fest, ob eine Maßnahme als Anlagenunterhaltung nach § 23 dieses Gesetzes oder als Gewässerunterhaltung nach § 62 dieses Gesetzes durchzuführen ist.


Begründung
[bookmark: _GoBack]Die Frage nach der Abgrenzung zwischen Anlagenunterhaltung einerseits und Gewässerunterhaltung andererseits kann häufig von den betroffenen Unterhaltungspflichtigen nicht zweifelsfrei geklärt werden. Dass ein Bedürfnis für eine klärende Feststellung besteht, zeigt sich u. a. in der aktuellen Rechtsprechung (OVG Münster, Urt. v. 28.08.2019, Az.: 20 A 2095/17; VG Karlsruhe, Urt. v. 11.12.2018, Az. 14 K 532/17). Nach dem vorgenannten Urteil des OVG Münster berechtigen die Ermächtigungen zum Erlass eines feststellenden Verwaltungsakts aus § 42 Abs. 1 Nr. 1 WHG sowie aus § 65 Satz 1 LWG die Wasserbehörde aber nicht zu einer Feststellung über die Unterhaltung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern sowie über die Person des für eine solche Anlage Unterhaltungspflichtigen. Diese Problematik soll durch die Aufnahme einer Regelung gelöst werden, welche eine für den Streitfall klarstellende Feststellungsmöglichkeit durch die zuständige Behörde eröffnet.

